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Ordentliche Frühjahrs-Gemeindeversammlung 2025 
 
Politische Gemeinde Oberdorf 
 
Dienstag, 24. Juni 2025, 19.30 Uhr in der Aula, Schulhaus Oberdorf 
 
 
Geschäftsordnung 
 
 

1. Wahl der Stimmenzähler/innen 

2. Einbürgerung KONJUHAJ Donjeta, kosovarische Staatsangehörige, Pilatusstrasse 3, 
6370 Oberdorf 

3. Einbürgerung BACKHAUS Ralf und Maria mit ihren Kindern Raphael und Amy. Ralf, 
Raphael und Amy Backhaus sind deutsche Staatsangehörige, Maria Backhaus ist russi-
sche Staatsangehörige, Schinhaltenstrasse 8, 6370 Oberdorf 

4. Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Gemeinderates 

5. Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Schulrates 

6. Vorlage der Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Oberdorf mit Bericht und An-
trag der Finanzkommission 

7. Vorlage der Jahresrechnung 2024 der Schulgemeinde Oberdorf mit Bericht und Antrag der 
Finanzkommission 

 
Die vollständigen Rechnungsunterlagen und die Unterlagen zu den Sachgeschäften liegen ab 
Montag, 2. Juni 2025 bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. 
 
6370 Oberdorf, im Mai 2025 
 
GEMEINDERAT OBERDORF 
 
 
 

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind die 
Stimmbürger/innen herzlich zu einem Apéro eingeladen. 
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Erläuterungen zum Traktandum 2 
 
Einbürgerungsgesuch 
 
 
Einbürgerung. KONJUHAJ Donjeta, kosovarische Staatsangehörige, Pilatusstrasse 3, 
6370 Oberdorf  
 

Donjeta Konjuhaj ist kosovarische Staatsangehörige und lebte 
seit ihrer Geburt in Wolfenschiessen. Im Dezember 2010 ist sie 
zusammen mit ihrer Familie nach Oberdorf umgezogen. 
 
Donjeta Konjuhaj hat eine Lehre als Medizinische 
Praxisassistentin in einer Arztpraxis in Engelberg absolviert und 
per Juli 2024 erfolgreich abgeschlossen. Seit dem Schuljahr 
2024/2025 belegt sie einen Vollzeitlehrgang an der 
Berufsmaturitätsschule Gesundheit und Soziales in Luzern. 
 
Neben ihrer albanischen Muttersprache spricht sie deutsch, 
englisch und französisch. 
 
 

Ihre Freizeit verbringt Donjeta Konjuhaj mit Schwimmen, Stand-up Paddeln und Skifahren.  
 
 
Antrag  
 
Der Gemeinderat empfiehlt, dem Einbürgerungsgesuch zuzustimmen bzw. der Gesuchstelle-
rin das Gemeindebürgerrecht von Oberdorf zuzusichern. 
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Allgemeine Verfahrensvorschriften 
 
a) Einbürgerungen können gemäss den Weisungen des Regierungsrates Nidwalden an der 

Urne innerhalb der Gemeindeversammlung durchgeführt werden. 
 
b) Ohne ausdrücklichen und begründeten Antrag auf Ablehnung des Gesuches wird darüber 

nicht in geheimer Abstimmung entschieden. Wird kein begründeter Antrag auf Ablehnung 
des Gesuches gestellt, gilt das Gesuch auf Einbürgerung als angenommen. 

 
c) Anträge auf Ablehnung des Einbürgerungsgesuches müssen begründet werden. Begrün-

dungen allein mit dem Hinweis auf Herkunft, Rasse, religiöse oder politische Überzeugun-
gen sind unzulässig. Sie widersprechen dem Rassendiskriminierungsverbot gemäss Bun-
desverfassung. 

 
d) Ein Antrag, der nur mit diskriminierenden Begründungen vorgetragen wird, ist nicht zuläs-

sig. Ein solcher Antrag gilt als nicht gestellt. 
 
e) Der Antrag, es seien alle Gesuche abzulehnen, ist nicht statthaft. Wird der Antrag gestellt, 

es seien Gesuche abzulehnen, ist für jedes einzelne Gesuch eine detaillierte, sachliche 
Begründung erforderlich. 

 
f) Nach Abschluss der Diskussion findet die Urnenabstimmung nur zu all jenen Einbürge-

rungsgesuchen statt, zu denen ein begründeter Antrag auf Nichteinbürgerung gestellt 
wurde. 

 

  

Erläuterungen zum Traktandum 3 
 
Einbürgerungsgesuch 
 
 
Einbürgerung. BACKHAUS Ralf und Maria mit ihren Kindern Raphael und Amy. Ralf, 
Raphael und Amy Backhaus sind deutsche Staatsangehörige, Maria Backhaus ist rus-
sische Staatsangehörige, Schinhaltenstrasse 8, 6370 Oberdorf  
 

 
Ralf Backhaus reiste im September 2011 
und Maria Backhaus im August 2012 in 
die Schweiz ein. Die beiden Kinder 
Raphael und Amy sind in Stans NW 
geboren. 
 
Seit Oktober 2015 lebt die Familie mit 
ihren Kindern in Oberdorf. Ralf Backhaus 
sowie die beiden Kinder sind deutsche 
Staatsangehörige, Maria Backhaus ist 
russische Staatsangehörige. 
 
 

Ralf Backhaus ist selbständiger Physiotherapeut, Dozent, Masseur und medizin cher 
Bademeister und betreibt seit 1. Januar 2023 eine Praxis für Physiotherapie in Oberdorf NW.  
 
Seine Freizeit verbringt er mit Klettern, Musik, Skifahren und Triathlon. Zudem ist er Tourguide 
auf Lanzarote und Fuerteventura und betreut Langstreckensportler in Ironman und Highländer. 
 
Maria Backhaus erlangte ihren Magister im Bereich Religionswissenschaft an der Staatlichen 
Fakultät für Philosophie und ihren Abschluss als Mathematikerin-Programmiererin an der 
Staatlichen Polytechnischen Universität in St. Petersburg/Russland. Seit ihrem Umzug in die 
Schweiz arbeitete sie als System Test Ingenieur in Männedorf ZH und seit September 2013 
ist sie bei der Swisscom (Schweiz) AG als DevOps Engineer III angestellt. Sie ist in 
verschiedene Projekte mit Blaulichtorganisationen involviert. Seit 2021 ist sie Teil des Teams, 
welches für die Notrufentwicklung zuständig ist und hat regelmässige Dienstbereitschaft für 
den Notruf Service. Zusätzlich ist Maria Backhaus Hausfrau und Mutter. Neben ihrer 
russischen Muttersprache spricht sie Englisch und Deutsch. 
 
Maria Backhaus unternimmt in der Freizeit Ausflüge in die Natur mit ihrer Familie. Im Weiteren 
nimmt sie an Triathlon, Swiss City Marathon und Ironman teil. 
 
 
Antrag  
 
Der Gemeinderat empfiehlt, dem Einbürgerungsgesuch zuzustimmen bzw. den Gesuchstel-
lenden das Gemeindebürgerrecht von Oberdorf zuzusichern. 
  

si
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1. Präsidiales (Gemeindepräsidentin Judith Odermatt-Fallegger)  
 

1.1. Politische Rechte 
Kommunale Abstimmung  
Am 3. März 2024 konnte die Oberdorfer Stimmbevölkerung über die neue Gemeindeordnung 
für die Einheitsgemeinde abstimmen. 1'202 Stimmberechtigte folgten der Abstimmungsemp-
fehlung des Schul- und Gemeinderates und legten ein Ja in die Urne. Mit diesem Ja wurde die 
Grundlage für die gemeinsame Basis der Einheitsgemeinde geschaffen.  
 
Kommunale Wahlen 
Im Zusammenhang mit der Einführung der Einheitsgemeinde per 1. Januar 2025 wurden in 
der Gemeinde Oberdorf die kommunalen Wahlen erst im Herbst 2024 durchgeführt. Hierfür 
wurde die Amtsdauer der bisherigen Mitglieder des Gemeinderates und des Schulrates, wel-
che für die Amtsdauer 2020 – 2024 gewählt sind, mittels einer Übergangsbestimmung in der 
Gemeindeordnung bis 31. Dezember 2024 verlängert. Auf diesen Zeitpunkt gab Gemeinderä-
tin Marina Grossrieder ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat Oberdorf bekannt. Anlässlich der 
Gemeinderatswahlen vom 22. September 2024 wurden Judith Odermatt-Fallegger, Adrian 
Scheuber und Beda Zurkirch auf eine Amtsdauer von vier Jahren, für die Legislatur 2024 – 
2028, in den Gemeinderat gewählt bzw. wiedergewählt. Gemeindepräsidentin Judith Oder-
matt-Fallegger und Gemeindevizepräsident Adrian Scheuber wurden in stiller Wahl in ihren 
Funktionen bestätigt.  
 
Gemeindeversammlungen 
Anlässlich der ordentlichen Gemeindeversammlungen im Frühjahr und im Herbst wurden acht 
Geschäfte behandelt. Nebst den obligatorischen Finanzgeschäften konnte die Stimmbevölke-
rung über zwei Einbürgerungsgesuche, die Teilrevision Nutzungsplanung Buoholzbach sowie 
die Einführung einer schulergänzenden Tagesstruktur abstimmen. Die Stimmbeteiligung be-
trug im Frühjahr 6.17 % und im Herbst 3.90 %.  
Am 9. Dezember 2024 fand eine ausserordentliche Gemeindeversammlung statt. Dabei ent-
schieden 169 Stimmberechtigte über die Gesamtrevision der Nutzungsplanung, zu der vier 
Abänderungsanträge mit mehreren Einzelanträgen vorlagen. Zudem stimmten die Anwesen-
den über die Teilrevision der Nutzungsplanung, Einzonung „Graben“ sowie über eine nicht 
gütlich erledigte Einwendung ab. 
 
1.2. Einblick in die Gemeinderatsarbeit 
Ratstätigkeit 
Im vergangenen Jahr fanden 23 reguläre Sitzungen des Gemeinderats statt, in denen über 
234 Geschäfte behandelt wurden. Dabei wurden zusätzlich elf Zirkularbeschlüsse sowie zwei 
Präsidialverfügungen verabschiedet. Im vergangenen Jahr wurden im Gemeinderat rund 20 
Vernehmlassungen im Zusammenhang mit Anpassungen von Gesetzen und Verordnungen 
behandelt. Die verabschiedeten Stellungnahmen werden jeweils durch das zuständige Mit-
glied des Gemeinderates zusammen mit den Verwaltungsmitarbeitenden vorbereitet und im 
Rat präsentiert.  
 
Repräsentationen 
Nebst den ordentlichen Sitzungen nehmen die Mitglieder im Rahmen ihrer Ratstätigkeit und 
ressortbezogen viele weitere Termine wahr. Sie haben Einsitz in kommunalen, kantonalen 
oder überregionalen Arbeitsgruppe sowie Gremien und bringen sich zu Gunsten der Ge-
meinde Oberdorf und ihrer Bevölkerung ein. Dem Gemeinderat ist es zudem ein Anliegen den 
Austausch mit verschiedenen Behörden aktiv zu pflegen. Die Teilnahme an Versammlungen 
mit Überbringen von Grussworten fördert zudem die Zusammenarbeit und drückt die Anerken-

Erläuterungen zum Traktandum 4 
 
Rechenschaftsbericht 2024 des Gemeinderates 
 
 
 
„Zukunft entsteht, wo Menschen gemeinsam handeln!“ 
 
Die Herausforderungen, mit denen Gemeinden heute konfrontiert sind, lassen sich nicht mehr 
allein durch Verwaltungsstrukturen oder politische Entscheidungen lösen. Vielmehr entsteht 
nachhaltige Entwicklung dort, wo Verwaltung, Politik und Bevölkerung gemeinsam Verantwor-
tung übernehmen, miteinander Lösungen finden und aktiv mitgestalten. Der Leitsatz „Zukunft 
entsteht, wo Menschen gemeinsam handeln“ bringt dieses Verständnis auf den Punkt: Fort-
schritt ist kein Zufall – er ist das Ergebnis von Zusammenarbeit, Dialog und Engagement auf 
allen Ebenen. 
 
 
Geschätzte Bürgerinnen und Bürger 
Der Rechenschaftsbericht 2024 bietet einen umfassenden Einblick in das vielfältige Gesche-
hen unserer Gemeinde im vergangenen Jahr. Er zeigt auf, mit wie viel Engagement und Weit-
blick in Oberdorf gearbeitet wurde – im Gemeinderat, in der Verwaltung, aber auch durch zahl-
reiche freiwillige Helferinnen und Helfer sowie engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger. 
Ein zentrales Thema war die Vorbereitung auf die Einführung der Einheitsgemeinde per 1. Ja-
nuar 2025. Mit der klaren Zustimmung zur neuen Gemeindeordnung und den im Herbst durch-
geführten Gemeinderatswahlen wurde ein bedeutender Schritt in Richtung einer zukunftsori-
entierten Gemeindestruktur getan. Die damit verbundenen strukturellen Anpassungen und 
operativen Veränderungen in der Verwaltung sind jedoch noch längst nicht abgeschlossen. 
Viele Prozesse befinden sich weiterhin in der Umsetzung und werden uns auch in den kom-
menden Jahren fordern – und gleichzeitig die Chance bieten, Bewährtes mit Neuem zu ver-
binden. 
Auch in anderen Bereichen konnte die Gemeinde wichtige Akzente setzen: Die Arbeiten rund 
um das Hochwasserschutzprojekt Buoholzbach schreiten voran, soziale Angebote wie die Ein-
führung einer schulergänzenden Tagesstruktur wurden umgesetzt, und kulturelle sowie sport-
liche Anlässe bereicherten das Gemeindeleben auf vielfältige Weise. Diese Entwicklungen 
sind nur dank dem engagierten Zusammenspiel aller Beteiligten möglich. 
Im Namen des Gemeinderates danken wir allen, die sich für das Wohl unserer Gemeinde 
einsetzen – sei es im Beruf, im Ehrenamt oder im persönlichen Miteinander. Wir laden Sie 
herzlich ein, den Rechenschaftsbericht als Spiegel unserer gemeinsamen Anstrengungen und 
Erfolge zu lesen – und als Ausblick auf alles, was noch vor uns liegt. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen.  
 
Judith Odermatt-Fallegger, Gemeindepräsidentin 
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2.2. Gemeindeführungsstab 
Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit des Gemeindeführungsstabs im vergangenen Jahr war 
der Buoholzbach. Ziel ist es, während der Umsetzung des Projekts einen effektiven Schutz 
der Bevölkerung sicherzustellen und zuverlässige Alarmierungsmassnahmen zu gewährleis-
ten. 
Zudem fand im Dezember 2024 ein Schulungskurs des Gemeindeführungsstabs zusammen 
mit Vertretern des kantonalen Führungsstabes statt. Dabei wurde ein Erdbebenszenario 
durchgespielt, um die Reaktionsfähigkeit der Mitglieder des Gemeindeführungsstabes im Kri-
senfall zu trainieren.  
 
2.3. Wasserbau 
Seit dem 1. Januar 2018 liegt die Federführung des Projekts Buoholzbach beim Kanton. Die 
beiden beteiligten Gemeinden sind jedoch weiterhin in der Begleitgruppe Buoholzbach vertre-
ten und somit eng in das Projekt eingebunden. Im Jahr 2024 fanden regelmässige Sitzungen 
der Begleitgruppe statt, in denen alle Beteiligten über den aktuellen Stand der Arbeiten seitens 
des Kantons informiert wurden. 
Der Regierungsrat genehmigte im September 2024 das Wasserbauprojekt und wies die nicht 
einvernehmlich erledigten Einwendungen ab. Die Beschlüsse wurden zusammen mit der Was-
serbaubewilligung und den Spezialbewilligungen den Betroffenen zugestellt. Die Beschwerde-
frist ist ungenutzt abgelaufen, was dazu führte, dass das Projekt Hochwasserschutz Buoholz-
bach als auch die Teilrevision der Zonenpläne Hofwald und Bürerhof rechtskräftig bewilligt 
sind. 
Am 11. November 2024 fand der Spatenstich zu diesem grossen Hochwasserschutzprojekt 
statt. Seither können die baulichen Fortschritte unter der Webseite www.buoholzbach.ch ver-
folgt werden.  
 
 
3. Soziales & Gesundheit (Gemeinderat Roland Liem) 
 

3.1. Wirtschaftliche Sozialhilfe 
Im Jahr 2024 blieb die Zahl der Unterstützungsfälle in Oberdorf erfreulich tief. Die Gemeinde 
bearbeitete 2 Gesuche für familienergänzende Kinderbetreuung sowie insgesamt 13 Fälle für 
Wirtschaftliche Sozialhilfe, darunter 2 Fälle für Alimentenbevorschussung. Im Weiteren wurden 
die Mietzinsrichtlinien für Wohnungen der Sozialhilfebezüger im ganzen Kanton Nidwalden 

nung an die Arbeit der einheimischen Vereine, der Genossenschaften und weiteren Institutio-
nen aus. Auch die durch die Gemeinde organisierten Anlässe wie das Mittagessen der Jubilare 
oder der Oberdorfer Ehrenpreis werden geschätzt. 
 
1.3. Aus dem Verwaltungsalltag 
Personelle Veränderungen 
Das vergangene Jahr war im personellen Bereich eine Herausforderung. Die beiden neuge-
schaffenen Stellen "Leiter Werkdienst" und "Leiter Infrastruktur & Werke" konnten im ersten 
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Komplexität der Geschäfte 
Die Verfahren und Geschäfte in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung werden zuneh-
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Im Rahmen der Vorbereitung auf den Start der Einheitsgemeinde wurden einige Sitzungen 
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2. Sicherheit & Tiefbau (Gemeindevizepräsident Adrian Scheuber)  
 
 

2.1. Feuerwehr 
Die Feuerwehr Oberdorf weist per Ende 2024 einen Bestand von 82 aktiv eingeteilten Mitglie-
dern auf. An acht Einsätzen wurden total 296 Einsatzstunden geleistet. Dabei handelt es sich 
um zwei Brandbekämpfungen im Rahmen der Nachbarhilfe in Dallenwil und Wolfenschiessen, 
drei Einsätze aufgrund ausgelöster Brandmeldeanlagen und drei Ölwehreinsätze. Zudem wur-
den elf Verkehrsdiensteinsätze mit insgesamt 82 Einsatzstunden geleistet. Sämtlichen Ange-
hörigen der Feuerwehr gebührt ein grosses Dankeschön für ihre Einsatzbereitschaft.  
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3.5. Bestattungswesen 
Friedhof Büren  
Im Jahr 2024 hat sich die Friedhofkommission zu einer Sitzung getroffen. Anlässlich dieser 
Sitzung wurde das Budget für das Jahr 2025 erarbeitet. Im Weiteren wurde das Sternengrab 
neu gestaltet. Einerseits wurde die Umrandung des Grabes in Form eines Sterns mit densel-
ben Steinen wie im neuen Urnenhain erneuert, andererseits erfolgte eine Neubepflanzung. Auf 
diese Weise wird die Bedeutung des Grabes auf eine sehr schöne Art und Weise auf dem 
Friedhof sichtbar. 
 
Friedhof Stans 
Die Friedhofkommission Stans hat die Bestattungsgebühren überprüft und es wurde beschlos-
sen diese nicht zu verändern. Auf dem Friedhof Stans wurden zudem verschiedene In-
standstellungsarbeiten wie Stellplatten richten und Kieswege anpassen vollzogen. Auch der 
Lift bei der Aufbahrungshalle wurde ersetzt. Aufgrund der Neuwahlen in Stans hat neu Ge-
meinderätin Christina Amstutz den Vorsitz bei der Friedhofkommission Stans.  
 
 
4. Finanzen & Tourismus (ehemalige Gemeinderätin Marina Grossrieder)  
 

4.1. Finanzen und Steuern 
Das erste Budget der Einheitsgemeinde wurde in einem aufwändigen Prozess von den Mitar-
beitenden der Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat und in enger Abstimmung mit 
dem Schulrat erarbeitet. Das Budget wie auch die Rechnung wurden in zwei Lesungen im 
Gemeinderat besprochen und verabschiedet. Sie werden durch die Finanzkommission ge-
prüft, welche zu Handen der Stimmbevölkerung Bericht erstattet. Details zur Jahresrechnung 
2024 sind unter Traktandum 6 zu finden.  
Die Gemeinde Oberdorf verzeichnet seit dem Jahr 2021 eine erfreuliche und stetige Zunahme 
an Steuerpflichtigen. Diese Entwicklung hat auch positive Auswirkungen auf die Steuereinnah-
men. Mit der Fertigstellung des Neubauprojekts „ZenO“ (Baufeld A) wird dieser Trend in den 
kommenden Jahren voraussichtlich weiter anhalten und das Wachstum der Gemeinde zusätz-
lich begünstigen. 

 
 

angepasst. Der Gemeinderat hat dieser Anpassung am 10. Juni 2024 zugestimmt. Im Allge-
meinen hat sich die Anzahl der Unterstützungsfälle nicht gross verändert – allerdings sind die 
einzelnen Fälle komplexer geworden. Dadurch nimmt die Bearbeitung der Unterstützungsfälle 
mehr Zeit in Anspruch als noch im Jahr 2023. 
 
3.2. Tagesstrukturen 
Anlässlich der Frühjahrs-Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2024 haben sich die Stimmbe-
rechtigten für eine schulergänzende Tagesstruktur in der Gemeinde Oberdorf ausgesprochen. 
Die Unterstützungsleistungen der Gemeinde Oberdorf sind vorerst auf drei Jahre begrenzt. 
Das Angebot umfasst verschiedene Betreuungsmodule von frühmorgens bis abends, inklusive 
Verpflegung. Auch eine Ganztagesbetreuung ist möglich. Nach der dreijährigen Pilotphase 
wird gemeinsam mit der Anbieterin entschieden, ob und in welcher Form das Angebot weiter-
geführt wird.  
Für die neue Tagesstruktur wurde die gemeindeeigene Wohnung an der Schulhausstrasse 17 
einer Feinsanierung unterzogen. Anfangs November 2024 konnten die Räumlichkeiten pünkt-
lich an die Firma Leuchtturm Diana Rohrer GmbH für die Einrichtung übergeben werden, damit 
die schulergänzende Tagesstruktur am 1. Januar 2025 ihren Betrieb aufnehmen konnte.  
 
3.3. Jugend: Bunker / Senkel 
Bunker 
Der Clubraum wird in der Regel alle 4 Wochen am Freitag oder Samstag bis 23.30 Uhr oder 
am Mittwochnachmittag von 13.30 bis 19.00 Uhr geöffnet. Die definitiven Daten legt die Be-
triebsgruppe gemeinsam mit dem Ausschuss fest. Ein Vorschlag der Daten wird jeweils im 
September vom Kapellrat an den Ausschuss weitergeleitet. Besondere Anlässe bzw. spezielle 
Öffnungszeiten müssen durch den Ausschuss bewilligt und mit dem Kapellrat abgesprochen 
werden. Während der Öffnungszeiten ist eine Betreuungsperson vor Ort.  
Senkel 
Der SENKEL ist ein Treffpunkt, der nicht nur Raum für Jugendkultur bietet, sondern auch offen 
für vielfältige Ideen ist. Das Senkel-Team legt Wert auf Respekt, Offenheit und Toleranz. Der 
Ort bietet Jung und Alt die Möglichkeit, Kultur aktiv mitzugestalten. Dieser Ort ist dem Gemein-
derat wichtig, weshalb er jährlich einen Unterstützungsbeitrag spricht.  
 
3.4. Einbürgerungen 
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Die Frequenzen der Luftseilbahn LDN konnten dank einem starken Herbst und einem ausge-
zeichneten Winteranfang gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Im Frühling 2024 über-
nahmen Kim Niederberger und Elmar Waltert die Führung des Pilgerhauses. Die langjährigen 
Pächter Anna Barbara Kayser und Paul Buchmann traten in den Ruhestand. Auch bei der 
Luftseilbahn gab es einen Wechsel: Petra Liem übernahm im August die Geschäftsführung 
von Monika Käslin. Die Zusammenarbeit beider Betriebe verläuft erfolgreich und bringt neue 
Impulse für die Region. 
Der Vorstand des Tourismusvereins Maria-Rickenbach startete das Vereinsjahr in neuer Zu-
sammensetzung mit Vertretern aus Gewerbe und Bevölkerung, um die lokale Anbindung zu 
stärken. Dies zeigte sich auch im "Adventsdorf", einer kleineren Version des früheren Weih-
nachtsmarktes. Gemeinsam mit der Gemeinde Oberdorf wurde beschlossen, die Konzertreihe 
"A-Horn" fortzuführen. Zudem wurde am Geschichtenweg Maria-Rickenbach weitergearbeitet, 
der Audioaufnahmen von Einheimischen umfasst.  
 
 
5. Kultur, Freizeit & Verkehr (Gemeinderätin Martina Lüthi Meier)  
 

5.1. Kultur 
Konzertreihe A-Horn 
Die Klosterkirche Maria Rickenbach wurde 2024 wieder zum Ort für musikalische Magie: Das 
Duo Campanula erzählte mit zarten Klängen Geschichten aus dem Leben, das Julian von Flüe 
Trio riss das Publikum mit, Christoph Pfändler begeisterte mit innovativem Hackbrettspiel, und 
SULP verzauberte mit experimenteller Volksmusik. Eine Reihe voller musikalischer Höhe-
punkte! 
 
Adventsfeier & Neuzuzügeranlass 2024 
Die stimmungsvolle Adventsfeier in Oberdorf wurde mit einer neuen Weihnachtsbeleuchtung 
festlich eröffnet. Das Vocal Ensemble Piacere sorgte für musikalische Highlights, während 
Marino Bosoppi mit seiner Erzählung "Von Sternen und Kerzen" zum Innehalten einlud. Beim 
feinen Apéro Riche und Lebkuchen kamen Einheimische und Neuzugezogene ins Gespräch. 
 
1. Augustfeier in Büren NW 
Ein plötzliches Gewitter zwang zur Improvisation – die Feier wurde kurzerhand in den Kir-
chensaal verlegt. Der Einsatz lohnte sich: Die stimmungsvolle musikalische Begleitung durch 
das Echo vom Stanserhorn und d’Briädere Christe und die engagierte Festrede von Res 
Schmid machten den Abend zu einem besonderen Erlebnis. Ein Fest, das in Erinnerung bleibt 
– gerade auch wegen der gemeinsamen Stärke in stürmischen Momenten. 

 
 
4.2. Informatik 
Die Verwaltungsmitarbeitenden verfügen über moderne, zweckmässige Arbeitsplätze mit der 
nötigen Infrastruktur.  
Die Politische Gemeinde Oberdorf bezieht ihre Informatikdienstleistungen vom interkantona-
len Informatik-Leistungs-Zentrum OW/NW (ILZ), das durch gemeinsame Beschaffung und 
Wartung von Hard- und Software Synergien schafft.  
Die im 2023 neugewählte Informatikstrategie-Kommission hat im 2024 ihre Arbeit aufgenom-
men. In der Zwischenzeit wurden weitere rechtliche Grundlagenpapiere erarbeitet sowie be-
reits erste Projekte im Zusammenhang mit der Digitalisierungsstrategie gestartet.  
 
4.3. Tourismus 
Die Gemeinde Oberdorf fördert den Tourismus durch Vereinbarungen mit Tourismus Stans 
(für Oberdorf) und Tourismus Maria-Rickenbach (für Büren und Niederrickenbach). In beiden 
Gremien ist ein Gemeinderatsmitglied im Vorstand vertreten. Die eingenommenen Tourismus-
abgaben fliessen vollumfänglich in diese Tourismusvereine. Damit weitere Synergien über die 
Gemeindegrenzen hinaus genutzt werden können, wurden Workshops zum Thema "Neues 
Nidwalden Tourismus (NNWT)" durchgeführt.  
2024 war ein erfolgreiches Jahr für Tourismus Stans. Besonders beliebt waren Dorfführungen, 
Wanderungen, Hörgänge, Märkte und der Detektiv-Trail. Eine geplante Beizentour in Oberdorf 
entfiel mangels Anmeldungen. Der Verein unterstützte zudem zahlreiche kulturelle und sport-
liche Veranstaltungen und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität der Region. 
Ein Highlight waren die eigens produzierten Videos, die Stans, Ennetmoos und Oberdorf in 
den sozialen Medien bekannt machten. 
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Abwasserentsorgung 
Im Rahmen des betrieblichen Kanalunterhalts wurde im Jahr 2024 die Unterhaltszone 4 (west-
lich des Gemeindehauses inkl. das Gebiet Hueb) in Oberdorf gereinigt. Dabei wurden alle 
öffentlichen Schmutz- und Regenabwasserleitungen mit Hochdruck gespült. Dieser Unterhalt 
dient der Werterhaltung und der Gewährleistung einer hohen Entsorgungssicherheit. Oft kön-
nen durch die vorsorgliche Kanalüberprüfung und die Spülungen Schäden vermieden oder 
frühzeitig erkannt und behoben werden.   
Im Projekt "Zukünftige Abwasserentsorgung Nidwalden/Engelberg" wurde eine Vorstudie zu 
einem möglichen Zusammenschluss der Abwasserverbände im Kanton Nidwalden und Engel-
berg durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Varianten geprüft und die finanziellen Auswir-
kungen auf die einzelnen Verbände und Gemeinden eruiert. Der Abschlussbericht liegt vor 
und das weitere Vorgehen wird nach genauer Prüfung bestimmt. 
 
6.3. Umwelt 
Essbare Gemeinde 
Das Projekt "Erste Essbare Gemeinde" wurde im Jahr 2022 mit der Umsetzung der Essbaren 
Landschaft beim Spielplatz Rägebogeland in Zusammenarbeit mit dem Culinarium Alpinum 
gestartet. Danach sind noch zwei weitere Standorte bei der neuen Wertstoffsammelstelle und 
am Müliplatz in Büren hinzugekommen. Der Standort beim Gemeindehaus bildete den Ab-
schluss und gleichzeitig die Voraussetzung für die Zertifizierung. 
Vorgängig wurde die Fläche beim Gemeindehaus gerodet und für die Neubepflanzung mit 
essbaren Pflanzen vorbereitet. Der Pflanztag vom Samstag, 9. November 2024 war der Hö-
hepunkt des Projekts, welcher durch insgesamt 23 Personen tatkräftig unterstützt wurde. Am 
Vorabend, am Freitag, 8. November 2024 hat der Vortrag von Sigi Tatschl im Kirchsaal Büren 
stattgefunden. Anlässlich dieses Vortrages wurde der Gemeinde Oberdorf das Zertifikat als 
"Erste Essbare Gemeinde der Schweiz" überreicht. 
 
Veranstaltungen 
Im Bereich Umwelt fanden im Jahr 2024 drei öffentliche Veranstaltungen statt, bei welchen die 
Oberdorfer Bevölkerung aktiv teilnehmen konnte. Im Frühling wurde die Kehrichtverbren-
nungsanlage "Renergia" in Perlen besucht. Anfang Sommer fand der Neophytenbekämp-
fungstag statt. Im Herbst wurde ein lehrreicher und gut besuchter Vortrag zum Thema "Mit 
Pilzen in die Zukunft" durchgeführt. Auch im nächsten Jahr sind wieder interessante Veran-
staltungen geplant. 
 
 
7. Hochbau & Planung (Gemeinderat Andreas Knüsel)  
 

7.1. Hochbau 
Im Bereich Hochbau verzeichnete die Gemeinde im Jahr 2024 eine ähnliche Entwicklung im 
Vergleich zum Vorjahr. Die Anzahl der Anträge für Wärmepumpen ist in etwa gleichgeblieben, 
die Meldungen für Photovoltaikanlagen betrugen im Vergleich zum Vorjahr noch etwa die 
Hälfte. Insgesamt wurden Solaranlagen mit einer Gesamtfläche von total 1185 Quadratmetern 
zur Erstellung gemeldet bzw. bewilligt. Das Gesamtvolumen der bewilligten Bausummen be-
trug knapp 6 Millionen Franken und liegt damit deutlich unter dem Vorjahreswert. Zwei einge-
reichte Baugesuche, welche eine Bausumme von weiteren 12 Millionen Franken aufweisen, 
können erst im Jahr 2025 bewilligt werden.  
 

Weltfrauentag in Niederrickenbach 
Ein Abend voller Inspiration: Im Pilgerhaus wurde "Amazonen einer Grossstadt" gezeigt – ein 
eindrucksvoller Film von Thaïs Odermatt, die persönlich anwesend war. Sie beantwortete Fra-
gen und sprach über Gleichstellung – ein inspirierender Abend mit spannenden Gesprächen 
und feinem Essen. 
 
5.2. Fuss- und Wanderwege 
Wanderweg Studflue 
Im Ägertliwald von Ledi nach Luegeren verläuft ein Wanderweg, der einst für den Holztransport 
gebaut wurde und Teil des kantonalen Wanderwegnetzes ist. Im Mai 2023 wurde dort der 
Zerfall einer Trockensteinmauer festgestellt, was Wald, Wanderwege und Strassen gefähr-
dete. Daher drängte sich eine Sanierung auf. Diese wurde mittels Stein-/Drahtkörben durch 
die Genossenkorporation Stans ausgeführt. Dieses Projekt wurde mit einem Beitrag aus der 
Rümmeli-Erbschaft durch die Nidwaldner Wanderwege unterstützt. 
 
Brücke Mülibach 
Die Metallbrücke über den Mülibach im Bereich der Einmündung in die Engelbergeraa weist 
einen Holzbelag auf, welcher sich in einem schlechten Zustand befand. Im Jahr 2022 wurde 
dieser provisorisch mit Holztafeln gesichert, welche zwischenzeitlich wiederum verwittert wa-
ren. Um die Sicherheit der Fussgänger weiterhin gewährleisten zu können, wurde im vergan-
genen Jahr der gesamte Holzbelag erneuert. 
 
 
6. Umwelt & Entsorgung (Gemeinderat Thomas Beck)  
 

6.1. Abfallentsorgung 
Die Investitionskosten für den Bau der neuen Sammelstelle waren durch das Fondvermögen 
(Spezialfinanzierung) gedeckt. Für die erneute Festlegung der Gemeindegebühr wurden die 
Betriebs- und Unterhaltskosten der neuen Sammelstelle berücksichtigt. Dies hat der Gemein-
derat dazu bewogen, die Gemeindegebühr per 1. Januar 2024 von CHF 55.00 auf CHF 30.00 
zu reduzieren. 
Der Kehrichtverwertungsverband Nidwalden (KVV) hat seine Strategie überarbeitet, da per 
2026 alle Transportaufträge für Sammelgüter neu vergeben wurden. Ziel ist es, die Sammel-
logistik effizienter zu gestalten – kundenfreundlicher, umweltbewusster und wirtschaftlicher. 
Durch diese Optimierung soll auch ein nachhaltiger und kosteneffizienter Ablauf sichergestellt 
werden. 
In diesem Zusammenhang hat der Gemeinderat auch die separaten Strassen-Papiersamm-
lungen überdacht. Aufgrund der rückläufigen gesammelten Papiermengen und dem veränder-
ten Entsorgungsverhalten hat der Gemeinderat entschieden, ab 2025 keine Strassensamm-
lungen für Papier mehr anzubieten. 
 
6.2. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Wasserversorgung 
Am 1. November 2020 hat der Regierungsrat Nidwalden die neue Gewässergesetzgebung 
des Kantons Nidwalden in Kraft gesetzt. Gemäss diesem Gesetz haben die Gemeinden ihre 
Reglemente über die Wasserversorgung an die übergeordnete Gesetzgebung anzupassen. 
Da die Wasserversorgung Stans den grössten Teil des Gebiets der Politischen Gemeinde 
Oberdorf mit Trinkwasser versorgt, haben die Anpassungen im Gewässerschutzgesetz sowie 
die Gebührenerhöhung auch Auswirkungen auf Oberdorf.  
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Abwasserentsorgung 
Im Rahmen des betrieblichen Kanalunterhalts wurde im Jahr 2024 die Unterhaltszone 4 (west-
lich des Gemeindehauses inkl. das Gebiet Hueb) in Oberdorf gereinigt. Dabei wurden alle 
öffentlichen Schmutz- und Regenabwasserleitungen mit Hochdruck gespült. Dieser Unterhalt 
dient der Werterhaltung und der Gewährleistung einer hohen Entsorgungssicherheit. Oft kön-
nen durch die vorsorgliche Kanalüberprüfung und die Spülungen Schäden vermieden oder 
frühzeitig erkannt und behoben werden.   
Im Projekt "Zukünftige Abwasserentsorgung Nidwalden/Engelberg" wurde eine Vorstudie zu 
einem möglichen Zusammenschluss der Abwasserverbände im Kanton Nidwalden und Engel-
berg durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Varianten geprüft und die finanziellen Auswir-
kungen auf die einzelnen Verbände und Gemeinden eruiert. Der Abschlussbericht liegt vor 
und das weitere Vorgehen wird nach genauer Prüfung bestimmt. 
 
6.3. Umwelt 
Essbare Gemeinde 
Das Projekt "Erste Essbare Gemeinde" wurde im Jahr 2022 mit der Umsetzung der Essbaren 
Landschaft beim Spielplatz Rägebogeland in Zusammenarbeit mit dem Culinarium Alpinum 
gestartet. Danach sind noch zwei weitere Standorte bei der neuen Wertstoffsammelstelle und 
am Müliplatz in Büren hinzugekommen. Der Standort beim Gemeindehaus bildete den Ab-
schluss und gleichzeitig die Voraussetzung für die Zertifizierung. 
Vorgängig wurde die Fläche beim Gemeindehaus gerodet und für die Neubepflanzung mit 
essbaren Pflanzen vorbereitet. Der Pflanztag vom Samstag, 9. November 2024 war der Hö-
hepunkt des Projekts, welcher durch insgesamt 23 Personen tatkräftig unterstützt wurde. Am 
Vorabend, am Freitag, 8. November 2024 hat der Vortrag von Sigi Tatschl im Kirchsaal Büren 
stattgefunden. Anlässlich dieses Vortrages wurde der Gemeinde Oberdorf das Zertifikat als 
"Erste Essbare Gemeinde der Schweiz" überreicht. 
 
Veranstaltungen 
Im Bereich Umwelt fanden im Jahr 2024 drei öffentliche Veranstaltungen statt, bei welchen die 
Oberdorfer Bevölkerung aktiv teilnehmen konnte. Im Frühling wurde die Kehrichtverbren-
nungsanlage "Renergia" in Perlen besucht. Anfang Sommer fand der Neophytenbekämp-
fungstag statt. Im Herbst wurde ein lehrreicher und gut besuchter Vortrag zum Thema "Mit 
Pilzen in die Zukunft" durchgeführt. Auch im nächsten Jahr sind wieder interessante Veran-
staltungen geplant. 
 
 
7. Hochbau & Planung (Gemeinderat Andreas Knüsel)  
 

7.1. Hochbau 
Im Bereich Hochbau verzeichnete die Gemeinde im Jahr 2024 eine ähnliche Entwicklung im 
Vergleich zum Vorjahr. Die Anzahl der Anträge für Wärmepumpen ist in etwa gleichgeblieben, 
die Meldungen für Photovoltaikanlagen betrugen im Vergleich zum Vorjahr noch etwa die 
Hälfte. Insgesamt wurden Solaranlagen mit einer Gesamtfläche von total 1185 Quadratmetern 
zur Erstellung gemeldet bzw. bewilligt. Das Gesamtvolumen der bewilligten Bausummen be-
trug knapp 6 Millionen Franken und liegt damit deutlich unter dem Vorjahreswert. Zwei einge-
reichte Baugesuche, welche eine Bausumme von weiteren 12 Millionen Franken aufweisen, 
können erst im Jahr 2025 bewilligt werden.  
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7.3. Planung 
Gesamtrevision und Teilrevision Nutzungsplanung 
Während der öffentlichen Auflage der Gesamtrevision und der Teilrevision der Nutzungspla-
nung, welche im November / Dezember 2023 stattgefunden hat, sind insgesamt 14 Einwen-
dungen eingegangen. Die Bearbeitung dieser Eingaben hat sehr viel Zeit in Anspruch genom-
men, weil im Frühjahr 2024 mit sämtlichen Einwendern Gespräche gesucht und Lösungen 
gefunden werden konnten. Nach den Sommerferien 2024 wurde die letzte Einwendung gütlich 
erledigt bzw. zurückgezogen. 
Anlässlich der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2024 haben die 
Stimmberechtigten der Gesamtrevision der Nutzungsplanung zugestimmt. An dieser Gemein-
deversammlung sind diverse Abänderungsanträge zur Nutzungsplanung gestellt und allesamt 
gutgeheissen worden. Gleichzeitig wurde die Teilrevision der Nutzungsplanung, welche die 
Einzonung "Graben, Parz. 892" mit einer Fläche von 6'500 m2 in die Wohnzone beinhaltet, 
durch das Stimmvolk gutgeheissen. Anschliessend findet der Genehmigungsprozess durch 
den Regierungsrat statt.  
 
Teilrevision Buoholzbach 
Im Gebiet Hofwald und Bürerhof in den Gemeinden Oberdorf und Wolfenschiessen läuft ein 
kantonales Wasserbauprojekt (Buoholzbach). Damit dieses umgesetzt werden kann, musste 
die Nutzungsplanung der Gemeinden Oberdorf und Wolfenschiessen zwingend angepasst 
werden. Die Stimmberechtigten haben anlässlich der Frühjahrs-Gemeindeversammlung vom 
12. Juni 2024 dieser Teilrevision zugestimmt. Mit Beschluss vom 24. September 2024 wurde 
diese Teilrevision abschliessend vom Regierungsrat genehmigt. 
 
 
Oberdorf, im April 2025 
 
 
  

 
 

 
 
7.2. Liegenschaften 
Gemeindehaus 
Im Jahr 2023 wurden im Gemeindehaus die Täferdecken im Eingangsbereich sowie in den 
Büroräumlichkeiten des Erdgeschosses frisch gestrichen. Um das Erscheinungsbild der 
Räumlichkeiten zu vereinheitlichen, wurden ebenfalls die Wände im Kanzleiraum und die De-
cken in den Räumlichkeiten im Obergeschoss während der Sommermonate 2024 frisch ge-
strichen.  
Schulhausstrasse 17 
Für die Umnutzung der gemeindeeigenen Wohnung an der Schulhausstrasse 17 zur schuler-
gänzenden Tagesstruktur mussten diverse Anpassungen vorgenommen werden. Anfangs Ok-
tober 2024 wurde mit der Feinsanierung begonnen. Die elektrischen Installationen sowie die 
Absturzsicherungen bei den Fenstern und der Treppe wurden angepasst und kindersicher er-
stellt. Zudem wurde die Wohnung frisch gestrichen, die Fensterdichtungen ersetzt und Flie-
gengitter montiert. 
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dem gesamten Team wird er die pädagogische und organisatorische Weiterentwicklung aktiv 
mitgestalten. Auch das Anstellungsverfahren für neue Lehrpersonen konnte erfolgreich abge-
schlossen werden. Bereits im Dezember 2024 wurden erste passende und gute Lösungen für 
die Schulgemeinde Oberdorf gefunden. Damit sind qualifizierte und engagierte Lehrkraft si-
chergestellt, die den Unterricht und die Betreuung der Schülerinnen und Schüler optimal ge-
währleisten. 
Zur Entwicklung der schulergänzenden Betreuung hat sich eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern 
aus dem Gemeinderat und dem Schulrat intensiv mit dem Thema Tagesstruktur befasst. Zu-
dem wurde die Arbeitsgruppe zum Bunker Büren mit Vertretern des Kapellrats, Gemeinderats 
und Schulrats weitergeführt. 
Die Vorbereitungen für die Schulgemeindeversammlung im Herbst 2024 liefen auf Hochtou-
ren. Ein zentrales Thema war die Erstellung und Genehmigung des Budgets 2025, das in en-
ger Abstimmung mit der Finanzkommission erarbeitet wurde. In einem gemeinsamen Treffen 
wurden die finanziellen Schwerpunkte und Planungen diskutiert, um eine solide Grundlage für 
die zukünftige Einheitsgemeinde zu schaffen. 
Im Bereich Liegenschaften wurden verschiedene Unterhaltsmassnahmen besprochen, darun-
ter die ausgeführte Sanierung der Turnhalle Oberdorf während der Oster- und Sommerferien 
2024. Zudem wurden Abklärungen zum möglichen Verkauf der Liegenschaft Schuelmattliweg 
5 in Büren getroffen und zur weiteren Bearbeitung an die Politische Gemeinde übergeben. 
Weitere Themen waren die Sanierung der Schwimmbadlüftung, die Vorbereitung der Hei-
zungssanierung im Schulhaus Oberdorf sowie die Aushandlung eines neuen Energielieferver-
trags mit dem EWN. Zudem wurde die Nutzung der Aussenanlagen ausserhalb der Schulzeit 
diskutiert. Auch die Vermietung von Schulräumlichkeiten wie Aula, Turnhallen, Schwimmbad 
und VW-Bus war ein Thema. In diesem Zusammenhang wurden Gesuche um ausserordentli-
che Vermietungen von Schulanlagen geprüft und behandelt. 
Die Aufsicht für das öffentliche Schwimmen am Dienstagabend wurde neu geregelt. Zudem 
wurden Unterstützungsbeiträge für verschiedene Vereine und Institutionen genehmigt. Für das 
ORS-Trycheln wurde die Organisation des zweiten, gesellschaftlichen Teils des Anlasses neu 
koordiniert. 
Die Organisation des Schülertransports für Kinder aus Niederrickenbach wurde geregelt. Zu-
dem wurde die Fahrentschädigung für Familien, die in abgelegenen Gebieten wohnen, fest-
gelegt, um einen sicheren und zuverlässigen Schulweg zu gewährleisten. 
Neue Richtlinien zum Gebrauch von Handys auf dem Schulareal wurden erlassen, um eine 
sinnvolle und verantwortungsbewusste Nutzung im Schulalltag zu gewährleisten. Ziel ist es, 
Ablenkungen im Unterricht zu minimieren und die persönliche Interaktion der Schülerinnen 
und Schüler zu fördern. Zudem wurden Dispensationsgesuche in den Bereichen Sprachfächer 
(Französisch), Sporttalente sowie Urlaubsgesuche der Eltern geprüft und bearbeitet. 
Aufgrund schwankender Schülerzahlen im Schulhaus Oberdorf wurde die Klassenplanung 
sorgfältig überprüft. Da die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2025/26 vorübergehend höher 
ausfallen, wurde entschieden, ausnahmsweise eine zusätzliche 1. Klasse zu führen. Dies soll 
eine ausgewogene Klassengrösse ermöglichen und optimale Lernbedingungen sicherstellen. 
Mit dieser Massnahme wird flexibel auf die aktuelle Situation reagiert, ohne langfristige struk-
turelle Änderungen vorzunehmen. 
Die Tarife der Musikschule für das Schuljahr 2025/26 wurden festgelegt. Zudem wurde ein 
Unterstützungsantrag im Zusammenhang mit der Erbschaft von Paula Odermatt genehmigt, 
um musikalische Projekte oder Fördermassnahmen zu ermöglichen. 
 
2. Schulbetrieb 
Das Schwerpunktthema aus dem Schulleitbild ist im aktuellen Schuljahr „zäme Sorg ha“. Die-
ses wurde wiederum an den Schulhäusern und auch in den Klassenzimmern visualisiert. 
Während des Herbstes fanden wieder die Schulbesuchstage in den verschiedenen Klassen 
statt. Weiter konnten Anlässe wie das Schülertrychlen oder die ersten Projekttage für das 

Erläuterungen zum Traktandum 5 
 
Rechenschaftsbericht 2024 des Schulrates (Juli bis Dezember) 
 
 
1. Geschäfte 
1.1. Sitzungen/Tagungen 
Am 17. Dezember 2024 fand die zehnte und letzte Sitzung des Schulrats im vergangenen 
Halbjahr statt. Die Mitglieder – Schulvizepräsident und Ressortleiter Finanzen Benny Flühler, 
Gabriela Hess-Waser (Ressort Mittagsplätze und Schülertransport), Christine Liem-Engler 
(Ressort Sport, Freizeit und Vermietung), Stefan Odermatt (Ressort Liegenschaften), Schul-
präsident und Ressortleiter Personal Beda Zurkirch, Schulschreiberin Sabina Tschopp sowie 
Markus Abry als Schulleiter und Vertreter der Schule – nahmen daran teil. Für die engagierte 
und konstruktive Zusammenarbeit möchte ich mich herzlich bedanken. Darüber hinaus fanden 
zahlreiche Kommissionssitzungen, Bürositzungen, Arbeitsgruppen-Treffen und weitere Be-
sprechungen statt. 
Seit dem Juli 2024 kamen die Schulpräsidentinnen und Schulpräsidenten zudem zu zwei Sit-
zungen ohne die Bildungsdirektion sowie zu zwei weiteren Sitzungen gemeinsam mit der Bil-
dungsdirektion zusammen. Wichtige Themen waren unter anderem die Umsetzung der Eva-
luation des integrativen Schulsystems sowie der Umgang mit elektronischen Geräten wie 
Smartphones und Smartwatches. Zudem wurde eine Diskussion über die Einführung eines 
Kurzzeitgymnasiums geführt. 
Im vergangenen Halbjahr fanden verschiedene Anlässe statt, darunter der Begrüssungsapéro 
für die neuen Lehrpersonen, die Teilnahme der Schulräte an Elternveranstaltungen und El-
ternabenden sowie der Abschlussabend der 3. ORS, bei dem wir den Schülerinnen und Schü-
lern ein kleines Präsent und einige persönliche Worte mit auf den Weg geben konnten. Dar-
über hinaus war der Schulrat bei verschiedenen ausserschulischen Veranstaltungen vertreten. 
Das Schulschlussessen konnte am 5. Juli 2024 im Restaurant Eintracht, Oberdorf durchge-
führt werden. Vorgängig gab es einen kleinen Apéro auf dem Landsgemeindeplatz.  
Da der Schulrat per Ende Dezember 2024 in die Einheitsgemeinde integriert wird, entschied 
man sich, noch einmal auf die vergangenen Jahre zurückzublicken. Zu diesem Anlass wurden 
am 16. Oktober 2024 alle ehemaligen und aktuellen Mitglieder des Schulrats zu einer kleinen 
Rückschau mit Imbiss eingeladen. Weiter fand die letzte offizielle Schulgemeindeversamm-
lung am Mittwoch, 13. November 2024 statt.  
 
1.2. Vernehmlassungen 
Der Schulrat wurde in der zweiten Jahreshälfte 2024 mit keiner Vernehmlassung konfrontiert, 
die die Schulgemeinde betraf. 
 
1.3. Arbeiten und Beschlüsse 
In einer der ersten Sitzungen des neuen Schuljahres haben die Schulräte die Mitglieder der 
ständigen Kommissionen bestätigt. 
An den Sitzungen wurde der Schulrat durch unsere Vertreter in der Arbeitsgruppe Einheitsge-
meinde über den aktuellen Stand des Organisationsstatuts der Schule Oberdorf informiert. 
Zudem wurde die Suche nach neuen Mitgliedern für die Schulkommission thematisiert, um die 
zukünftige Entwicklung der Schule aktiv mitzugestalten. Mit der Übergabe der Ressorts Finan-
zen und Liegenschaften an die Politische Gemeinde sollen die Verwaltungsstrukturen optimiert 
werden.  
Im Herbst konnte die ausgeschriebene Stelle des neuen Schulleiters auf das Schuljahr 
2025/26 erfolgreich mit Christian Zberg besetzt werden. Mit seiner langjährigen Erfahrung und 
seinem Engagement für die Schulentwicklung bringt er wertvolle Impulse für die Zukunft der 
Schule Oberdorf mit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm und sind überzeugt, dass 
er die Schule mit neuen Ideen und einer klaren Vision weiter stärken wird. Gemeinsam mit 
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Erläuterungen zum Traktandum 6 
 
Vorlage der Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde 
 
Die Jahresrechnung wird in einer zusammengefassten Form vorgelegt. Die detaillierte Jahres-
rechnung 2024 kann bei der Finanzabteilung der Politischen Gemeinde Oberdorf angefordert 
werden: Telefon 041 618 62 62 oder E-Mail oberdorf@nw.ch 
 
Zudem können Sie auf der Website www.oberdorf-nw.ch unter der Rubrik Politik, Gemeinde-
versammlung / 24. Juni 2025, 19:30 Uhr / Dokumente die detaillierte Jahresrechnung 2024 
abrufen oder während des Auflageverfahrens bei der Gemeindeverwaltung einsehen. 
 
 
Genehmigung der Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Oberdorf 
 
Die Jahresrechnung 2024 wird im Sinne von Art. 22 des Gemeindefinanzhaushaltgesetzes 
(GemFHG; NG 171.2) zur Genehmigung unterbreitet. Die Rechnungslegung erfolgt nach har-
monisiertem Rechnungslegungsmodell HRM2 sowie den Empfehlungen des Schweizerischen 
Rechnungslegungsgremiums für den öffentlichen Sektor (www.srs-cspcp.ch).  
 
Die Grundsätze der Haushaltsführung sind nach Art. 10 GemFHG vorgeschrieben. Es sind 
dies unter anderem die Grundsätze der Gesetzmässigkeit, des Haushaltgleichgewichts und 
der Sparsamkeit. 
 
Die Nachtragskredite werden gemäss Art. 47 GemFHG und der Vollzugsverordnung zum Ge-
setz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GemFHV; NG 171.1) ausgeschieden und der 
Versammlung zur Genehmigung vorgelegt. 
 
 
Ergebnis 
 
Die Erfolgsrechnung 2024 schliesst wie folgt ab: 
 
 
 Total Aufwand CHF 3'636'170.16 
 Total Ertrag CHF 4'597'532.32 
 
 Ertragsüberschuss CHF 961'362.16 
 
 
Die Investitionsrechnung 2024 schliesst wie folgt ab:  
  
 Ausgaben  CHF  57'312.77 
 Einnahmen CHF  1.00 
 Nettoinvestitionen  CHF  57'311.77 
 
 
Im Budget war ein Ertragsüberschuss von CHF 302'495.00 vorgesehen. Hohe Mehrerträge im 
Bereich Steuern (ca. CHF 447'000.00), vor allem bei den Gewinnsteuern der juristischen Per-
sonen, den Einkommenssteuern der natürlichen Personen sowie bei den Grundstückgewinn-
steuern, haben zum sehr positiven Ergebnis beigetragen. Die betrieblichen Ausgaben waren 
total um ca. CHF 200'000 geringer als budgetiert.  
  

ORS-Projekt «Escape School» vom April 2025 stattfinden. Ausserdem freute sich die Schule 
über die Erfolge an den verschiedenen kantonalen Schulsportanlässen. Herzliche Gratulation 
zu diesen erfolgreichen Leistungen!  
Nach der Sanierung der Turnhalle Oberdorf wurden die Lehrpersonen in den Gebrauch der 
neuen Sportgeräte und der Boulderwand eingeführt. Die Schulung gewährleistet eine sichere 
und vielfältige Nutzung im Sportunterricht. Damit können die neuen Möglichkeiten optimal in 
den Schulalltag integriert werden. 
Als Partnerschule der PH Luzern beteiligen wir uns nach wie vor an der Praxisausbildung der 
angehenden Lehrpersonen. So absolvierten auch im letzten Jahr mehrere Studentinnen und 
Studenten ein Praktikum in verschiedenen Klassen in Büren und Oberdorf. 
Am Mittwoch, 15. Mai 2024 fand eine öffentliche Bildungsveranstaltung zum Fokus Schulen 
Nidwalden statt mit dem Thema „Kinder und Jugendliche sind gefordert – wie stärken wir sie?“. 
 
3. Personelles 
Da es zwischen Juli und Dezember 2024 keine personellen Veränderungen gab, entfällt ein 
entsprechender Bericht in diesem Zeitraum. Über allfällige Entwicklungen und Anpassungen 
im Personalbereich wird im nächsten Rechenschaftsbericht informiert. 
 
4. Dankesworte 
Dieser Rechenschaftsbericht ist der letzte des Schulrats in seiner bisherigen Form. Mit der 
Eingliederung in die Einheitsgemeinde gehen die Aufgaben und Verantwortlichkeiten an die 
neue Struktur über. Wir danken allen Lehrpersonen, Mitarbeitenden, Eltern sowie der Politi-
schen Gemeinde für die wertvolle Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen. 
Ein besonderer Dank gilt auch den Schülerinnen und Schülern, die unsere Schule mit Leben 
füllen. Wir wünschen der Schule Oberdorf weiterhin eine erfolgreiche Zukunft. 
 
Oberdorf, im April 2025 
ehemaliger Schulpräsident  
Beda Zurkirch 
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Erläuterungen zum Traktandum 6 
 
Vorlage der Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde 
 
Die Jahresrechnung wird in einer zusammengefassten Form vorgelegt. Die detaillierte Jahres-
rechnung 2024 kann bei der Finanzabteilung der Politischen Gemeinde Oberdorf angefordert 
werden: Telefon 041 618 62 62 oder E-Mail oberdorf@nw.ch 
 
Zudem können Sie auf der Website www.oberdorf-nw.ch unter der Rubrik Politik, Gemeinde-
versammlung / 24. Juni 2025, 19:30 Uhr / Dokumente die detaillierte Jahresrechnung 2024 
abrufen oder während des Auflageverfahrens bei der Gemeindeverwaltung einsehen. 
 
 
Genehmigung der Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Oberdorf 
 
Die Jahresrechnung 2024 wird im Sinne von Art. 22 des Gemeindefinanzhaushaltgesetzes 
(GemFHG; NG 171.2) zur Genehmigung unterbreitet. Die Rechnungslegung erfolgt nach har-
monisiertem Rechnungslegungsmodell HRM2 sowie den Empfehlungen des Schweizerischen 
Rechnungslegungsgremiums für den öffentlichen Sektor (www.srs-cspcp.ch).  
 
Die Grundsätze der Haushaltsführung sind nach Art. 10 GemFHG vorgeschrieben. Es sind 
dies unter anderem die Grundsätze der Gesetzmässigkeit, des Haushaltgleichgewichts und 
der Sparsamkeit. 
 
Die Nachtragskredite werden gemäss Art. 47 GemFHG und der Vollzugsverordnung zum Ge-
setz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GemFHV; NG 171.1) ausgeschieden und der 
Versammlung zur Genehmigung vorgelegt. 
 
 
Ergebnis 
 
Die Erfolgsrechnung 2024 schliesst wie folgt ab: 
 
 
 Total Aufwand CHF 3'636'170.16 
 Total Ertrag CHF 4'597'532.32 
 
 Ertragsüberschuss CHF 961'362.16 
 
 
Die Investitionsrechnung 2024 schliesst wie folgt ab:  
  
 Ausgaben  CHF  57'312.77 
 Einnahmen CHF  1.00 
 Nettoinvestitionen  CHF  57'311.77 
 
 
Im Budget war ein Ertragsüberschuss von CHF 302'495.00 vorgesehen. Hohe Mehrerträge im 
Bereich Steuern (ca. CHF 447'000.00), vor allem bei den Gewinnsteuern der juristischen Per-
sonen, den Einkommenssteuern der natürlichen Personen sowie bei den Grundstückgewinn-
steuern, haben zum sehr positiven Ergebnis beigetragen. Die betrieblichen Ausgaben waren 
total um ca. CHF 200'000 geringer als budgetiert.  
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3320 Massenmedien 
Die Bearbeitung der Internetseite generierte zusätzliche Kosten von CHF 7'134.60. Die Re-
daktionsentschädigungen sowie die Druckkosten der Aa-Post waren geringer als budgetiert. 
Total entstanden Mehrausgaben von CHF 5'608.40. 
 
3420 Wanderwege/Parkanlagen/Spielplätze  
Mit Gesamtkosten von CHF 47'653.95 schliesst dieser Bereich mit einem Minderaufwand von 
CHF 26'556.05 ab. 
 
Der Minderaufwand beim Unterhalt der Wanderwege/Spielplätze von CHF 7'868.90 sowie die 
Kostenbeiträge von Privaten, dem Bund und dem Kanton an unsere Kosten bei Wanderwegen 
(Studflue, Bleikibachbrücke, Brücke am Aawasserdamm) führten zu diesem positiven Ergeb-
nis.   
 
4210 Ambulante Krankenpflege 
In diesen Bereich fallen die Kosten der Spitex. Die Kosten 2024 beziffern sich auf 
CHF 70'221.70 gegenüber Budget von CHF 78'396.00. Die Kosten stehen im Zusammenhang 
mit den pflegebedürftigen Personen in der Gemeinde Oberdorf.  
 
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 
2024 konnten Einnahmen aus dem Alimenteninkasso durch den Kanton von CHF 29'288.15 
verbucht werden. Die Alimentenzahlungen der Gemeinde waren um CHF 8'990.00 höher als 
budgetiert. Zusammen generierten diese Posten erfreulicherweise einen Mehrertrag von 
CHF 20'298.15 gegenüber Budget. 
 
5440 Jugendschutz 
Die Aufsicht im Bunker Büren war CHF 3'630.00 günstiger als erwartet. Die Gesamtkosten 
schliessen mit Minderausgaben von CHF 4'532.55. 
 
5450 Leistungen an Familien 
Die Beiträge für die Kinderbetreuung in Krippen wurden bei budgetierten CHF 30'000.00 mit 
CHF 5'470.80 nicht ausgeschöpft. Die reglementarischen Beiträge stehen im Zusammenhang 
mit der Anzahl Familien, die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen.   
 
5720 Wirtschaftliche Hilfe 
Die direkte wirtschaftliche Sozialhilfe wurde um CHF 11'725.30 gegenüber Budget überschrit-
ten. Diese Mehrausgaben sowie Rückerstattungen Dritter resultieren in einem Mehraufwand 
von CHF 3'857.00 in diesem Bereich.  
 
6150 Gemeindestrassen 
Der Minderaufwand von CHF 29'727.75 gegenüber Budget resultiert aus Projektkosten für den 
Rad- und Gehweg Wil-Dallenwil, Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterführung beim 
Kreisel Wil sowie Minderausgaben bei diversen Unterhaltsarbeiten.  
 
6180 Privatstrassen 
Hier resultiert der Minderaufwand von CHF 32'708.60 gegenüber Budget auf nicht in Rech-
nung gestellte Unterhaltsbeiträge für Privatstrassen, die gemäss Strassenreglement budge-
tiert wurden. 
 
6290 Übriger öffentlicher Verkehr 
Dieser Bereich schliesst mit Mehrausgaben von CHF 15'640.80 gegenüber Budget. Im Zu-
sammenhang mit den neuen Bushaltestellen wurden moderne Abfallhaie angeschafft. Das 
neue System für den Kauf von Gemeindetageskarten wurde eingeführt.  
  

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 
 
Die Nettoergebnisse beziehen sich auf den Bericht in dieser Botschaft.  
 
0110 Legislative 
Die Legislative schliesst mit CHF 37'225.90 ab. Der Minderaufwand von CHF 4'644.10 resul-
tiert aus einem Minderaufwand bei den Sitzungsgeldern. 
 
0120 Executive 
Die Gesamtkosten liegen mit CHF 214'274.05 gegenüber Budget von CHF 232'615.00 unter 
den Erwartungen. Auch in diesem Bereich fielen die Entschädigungen geringer aus. Minder-
ausgaben resultierten auch aus budgetierten Honoraren, die nicht benötigt wurden und Bei-
trägen an die Weiterbildung.  
 
0210 Finanz- und Steuerverwaltung 
Die Finanz- und Steuerverwaltung schliesst mit einem Mehraufwand gegenüber Budget von 
CHF 21'192.20 ab. Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit der Stellenbesetzung im 
Steueramt sowie der Personalsuche für das Finanzamt. 
 
0220 Übrige allgemeine Dienste 
Die budgetierten Ausgaben von CHF 703'820.00 konnten mit verbuchten Ausgaben von 
CHF 681'117.04 unterschritten werden, was einem Minderaufwand von CHF 22'702.96 ent-
spricht.  
 
0290 Übrige Verwaltungsliegenschaften 
Das Projekt "Essbare Gemeinde" konnte erfolgreich und im Rahmen des Budgets abgeschlos-
sen werden. 
 
Im Anschluss an den Entscheid der Gemeindeversammlung im Juni 2024 zur Einführung der 
Tagesstruktur per 1. Januar 2025 in der Wohnung im Gemeindehaus wurden die baulichen 
Massnahmen ausgeführt sowie die Einrichtungen dafür gemäss Kredit angeschafft. Bis Ende 
2024 sind dafür CHF 38'034.50 ausgeschöpft worden. 
 
Die Unterhaltsarbeiten im Gemeindehaus beziffern sich auf CHF 21'886.30 gegenüber Budget 
von CHF 25'000.00.  
 
Für den Werkhof Oberdorf konnten die budgetierten Gerätschaften angeschafft werden 
(CHF 11'431.10). Die erstmals anfallenden Abschreibungen für den Werkhof belasten mit 
CHF 17'792.00 die Rechnung.  
 
Im ganzen Bereich konnten die Kosten eingehalten oder sogar reduziert werden. Er schliesst 
trotz Mehraufwand von CHF 38'034.50 für die Tagesstruktur mit geringeren Mehrkosten von 
CHF 13'197.23 gegenüber Budget. 
  
1500 Feuerwehr 
Die eingenommenen Feuerwehrsteuern werden jeweils der Feuerwehr gutgeschrieben. Die 
Feuerwehr schliesst mit Kosten von CHF 93'424.49 gegenüber Budget von CHF 106'240.00 
ab. Die Kosten bewegen sich seit Jahren in diesem Bereich.   
 
3290 Kultur 
Die Gemeindeanlässe konnten alle im Rahmen des Budgets abgeschlossen werden. Die An-
schaffung der Weihnachtsbeleuchtung auf dem Landsgemeindeplatz Oberdorf war kosten-
günstiger als budgetiert. So schliesst dieser Bereich mit einem Minderaufwand von 
CHF 3'919.71 ab. 
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3320 Massenmedien 
Die Bearbeitung der Internetseite generierte zusätzliche Kosten von CHF 7'134.60. Die Re-
daktionsentschädigungen sowie die Druckkosten der Aa-Post waren geringer als budgetiert. 
Total entstanden Mehrausgaben von CHF 5'608.40. 
 
3420 Wanderwege/Parkanlagen/Spielplätze  
Mit Gesamtkosten von CHF 47'653.95 schliesst dieser Bereich mit einem Minderaufwand von 
CHF 26'556.05 ab. 
 
Der Minderaufwand beim Unterhalt der Wanderwege/Spielplätze von CHF 7'868.90 sowie die 
Kostenbeiträge von Privaten, dem Bund und dem Kanton an unsere Kosten bei Wanderwegen 
(Studflue, Bleikibachbrücke, Brücke am Aawasserdamm) führten zu diesem positiven Ergeb-
nis.   
 
4210 Ambulante Krankenpflege 
In diesen Bereich fallen die Kosten der Spitex. Die Kosten 2024 beziffern sich auf 
CHF 70'221.70 gegenüber Budget von CHF 78'396.00. Die Kosten stehen im Zusammenhang 
mit den pflegebedürftigen Personen in der Gemeinde Oberdorf.  
 
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 
2024 konnten Einnahmen aus dem Alimenteninkasso durch den Kanton von CHF 29'288.15 
verbucht werden. Die Alimentenzahlungen der Gemeinde waren um CHF 8'990.00 höher als 
budgetiert. Zusammen generierten diese Posten erfreulicherweise einen Mehrertrag von 
CHF 20'298.15 gegenüber Budget. 
 
5440 Jugendschutz 
Die Aufsicht im Bunker Büren war CHF 3'630.00 günstiger als erwartet. Die Gesamtkosten 
schliessen mit Minderausgaben von CHF 4'532.55. 
 
5450 Leistungen an Familien 
Die Beiträge für die Kinderbetreuung in Krippen wurden bei budgetierten CHF 30'000.00 mit 
CHF 5'470.80 nicht ausgeschöpft. Die reglementarischen Beiträge stehen im Zusammenhang 
mit der Anzahl Familien, die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen.   
 
5720 Wirtschaftliche Hilfe 
Die direkte wirtschaftliche Sozialhilfe wurde um CHF 11'725.30 gegenüber Budget überschrit-
ten. Diese Mehrausgaben sowie Rückerstattungen Dritter resultieren in einem Mehraufwand 
von CHF 3'857.00 in diesem Bereich.  
 
6150 Gemeindestrassen 
Der Minderaufwand von CHF 29'727.75 gegenüber Budget resultiert aus Projektkosten für den 
Rad- und Gehweg Wil-Dallenwil, Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterführung beim 
Kreisel Wil sowie Minderausgaben bei diversen Unterhaltsarbeiten.  
 
6180 Privatstrassen 
Hier resultiert der Minderaufwand von CHF 32'708.60 gegenüber Budget auf nicht in Rech-
nung gestellte Unterhaltsbeiträge für Privatstrassen, die gemäss Strassenreglement budge-
tiert wurden. 
 
6290 Übriger öffentlicher Verkehr 
Dieser Bereich schliesst mit Mehrausgaben von CHF 15'640.80 gegenüber Budget. Im Zu-
sammenhang mit den neuen Bushaltestellen wurden moderne Abfallhaie angeschafft. Das 
neue System für den Kauf von Gemeindetageskarten wurde eingeführt.  
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9101 Feuerwehrsteuern 
Der Nettosteuerertrag in diesem Bereich wird der Feuerwehr gutgeschrieben. Somit ist der 
Bereich ausgeglichen. Der Nettoertrag 2024 wurde mit CHF 130'000.00 budgetiert, der erzielte 
Nettoertrag 2024 beträgt CHF 129'103.65.  
 
9300 Finanz- und Lastenausgleich 
Der Finanz- und Lastenausgleich wird aufgrund der Budgetierung und Berechnung des Kan-
tons verbucht. Der jährliche Ausgleich, den die Gemeinde erhält, ist somit im Voraus genau 
bekannt.  
 
9500 Übrige Ertragsanteile 
Der Mehrertrag von CHF 222'565.40 gegenüber Budget resultiert aus den Einnahmen der 
Grundstückgewinnsteuern von CHF 332'341.75. Budgetiert waren CHF 110'000.00. Grund-
stückgewinnsteuern sind nicht planbar. Die Budgetposten werden aufgrund eines Mittelwerts 
der Vorjahre ermittelt. 
 
9610 Zinsen 
Für budgetierte Zinsen konnte ein Minderaufwand von CHF 41'875.00 verbucht werden. In-
folge vorhandener Liquidität musste für den Kauf des Baufelds A ein geringeres Darlehen auf-
genommen werden als erwartet. Da auch noch günstigere Darlehenszinsen gewährt wurden 
als angenommen, musste dieser Budgetposten nicht ausgeschöpft werden. 
 
9690 Finanzvermögen n.a.g. 
Die budgetierten Posten konnten eingehalten werden. Die Funktion schliesst mit einem Ertrag 
von CHF 374'473.00 gegenüber Budget von CHF 374'165.00. Die Parzelle der ehemaligen 
Sammelstelle Oberdorf wurde mit CHF 282'505.00 aufgewertet. Die Einnahmen aus dem Bau-
recht Baufeld A beziffern sich auf CHF 91'944.00. CHF 24.00 konnten als Ertrag aus dem 
Verkauf des Baufelds A verbucht werden. 
 
 
Erläuterungen zur Investitionsrechnung 
 
Die Nettoinvestitionen betragen CHF 57'311.77. Budgetiert waren CHF 110'000.00. 
 
0290 Übrige Verwaltungsliegenschaften  
Aufgrund des Kaufs Baufeld A wurde die Parzelle der alten Sammelstelle in das Finanzvermö-
gen übertragen (CHF -1.00). Die Aufwertung dieser Parzelle wurde unter 9690 dokumentiert. 
 
6150 Gemeindestrassen  
Die aufgelaufenen Kosten für den Kostenanteil am Rad- und Gehweg Wil-Dallenwil betragen 
per 31. Dezember 2024 CHF 44'361.80. Der Kanton ist federführend in diesem Projekt. Er 
stellt die Kosten der Gemeinde entsprechend des Baufortschritts in Rechnung.  
 
7300 Abfallwirtschaft  
Bei der Wertstoffsammelstelle Oberdorf fehlte noch der Deckbelag. Dieser konnte 2024 mit 
Kosten von CHF 12'950.97 erstellt werden.  
 
 
Erläuterungen zur Bilanz 
 
Aktiven 
Das Finanzvermögen beträgt am 31. Dezember 2024 CHF 6'710'187.90, was einer Zunahme 
von CHF 2'884'941.18 entspricht. 
 

7200 Abwasserbeseitigung 
Die Abwasserbeseitigung belastet die Erfolgsrechnung nicht. Der Ausgleich des aus Gebühren 
finanzierten Bereichs erfolgt via Fonds Abwasserbeseitigung. 
 
Der Ausgleich 2024 (Fondsentnahme) beläuft sich auf CHF 104'459.07. Budgetiert waren 
CHF 160'600.00. Die Minderausgaben resultieren vor allem aus nicht benötigten Mitteln für 
die Sanierung von Leitungen. Die Betriebskosten an die ARA sowie die Einnahmen aus Ge-
bühren entsprechen den budgetierten Beträgen. 
 
7300 Abfallwirtschaft 
Die Abfallbeseitigung belastet die Erfolgsrechnung nicht. Der Ausgleich des aus Gebühren 
finanzierten Bereichs erfolgt via Fonds Abfallwirtschaft. 
 
In der Abfallwirtschaft wurde eine Fondsentnahme von CHF 26'920.00 budgetiert. Entnommen 
werden musste dem Fonds zum Ausgleich CHF 19'271.78. Diese Zahlen inklusive Fondsver-
mögen werden jährlich zur Eruierung der Grundgebühr für die Kehrichtentsorgung beachtet. 
 
7410 Gewässerverbauungen 
Im Bereich der Gewässerverbauungen entstanden Mehrkosten von CHF 19'160.00, welche 
zum grössten Teil auf die Planungskosten für das Projekt Mülibach/Rossibächli fallen 
(CHF 12'502.70). Die gesamten Kosten belaufen sich auf CHF 120'425.00. 
 
7790 Umweltschutz n.a.g. 
Dieser Bereich schliesst mit einem Minderaufwand von CHF 18'552.10 ab. Nebst Ausgaben 
für den Neophytenanlass konnten Einnahmen aus Bundes- und Kantonsbeiträgen für entstan-
dene Kosten der Gemeinde für die "Altlastensanierung Schwybogen" von CHF 19'901.90 ver-
bucht werden.  
 
7900 Raumordnung 
Die Gesamtkosten des Kontos der Revision Nutzungsplanung fielen mit CHF 41'261.85 höher 
aus als erwartet. Der Bereich schliesst mit Kosten von CHF 41'602.10 ab, was einen Mehrauf-
wand von CHF 13'952.10 gegenüber Budget bedeutet.  
 
9100 Steuern 
Dieser Bereich generiert einen Mehrertrag von CHF 225'119.06. Erfreulicherweise konnten 
generell mehr Steuereinnahmen verbucht werden. Die Einkommenssteuern natürlicher Perso-
nen waren um CHF 81'106.85 höher und die Gewinnsteuern juristischer Personen um 
CHF 97'018.65 höher als budgetiert. Zudem wurden budgetierte Posten für den Steuerbezug 
(Zinsen/Verwaltungskosten Steueramt) nicht ausgeschöpft oder generierten einen Mehrertrag. 
 
Entwicklung Einnahmen Einkommenssteuern natürliche Personen mit Steuerfuss: 
 
Jahr Steuerfuss Ertrag 
2015 0.25 CHF 501‘000 
2016 0.35 CHF 694‘000 
2017 0.35 CHF 732’000 
2018 0.35 (Rabatt 0.1) = 0.25 CHF 545'800 
2019 0.45 CHF 890’700 
2020 0.45 CHF 985’700 
2021 0.45 CHF 934’366 
2022 0.45 CHF 971’007 
2023 0.45 CHF 1'005'191 
2024 0.45 CHF 1'061'106 
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9101 Feuerwehrsteuern 
Der Nettosteuerertrag in diesem Bereich wird der Feuerwehr gutgeschrieben. Somit ist der 
Bereich ausgeglichen. Der Nettoertrag 2024 wurde mit CHF 130'000.00 budgetiert, der erzielte 
Nettoertrag 2024 beträgt CHF 129'103.65.  
 
9300 Finanz- und Lastenausgleich 
Der Finanz- und Lastenausgleich wird aufgrund der Budgetierung und Berechnung des Kan-
tons verbucht. Der jährliche Ausgleich, den die Gemeinde erhält, ist somit im Voraus genau 
bekannt.  
 
9500 Übrige Ertragsanteile 
Der Mehrertrag von CHF 222'565.40 gegenüber Budget resultiert aus den Einnahmen der 
Grundstückgewinnsteuern von CHF 332'341.75. Budgetiert waren CHF 110'000.00. Grund-
stückgewinnsteuern sind nicht planbar. Die Budgetposten werden aufgrund eines Mittelwerts 
der Vorjahre ermittelt. 
 
9610 Zinsen 
Für budgetierte Zinsen konnte ein Minderaufwand von CHF 41'875.00 verbucht werden. In-
folge vorhandener Liquidität musste für den Kauf des Baufelds A ein geringeres Darlehen auf-
genommen werden als erwartet. Da auch noch günstigere Darlehenszinsen gewährt wurden 
als angenommen, musste dieser Budgetposten nicht ausgeschöpft werden. 
 
9690 Finanzvermögen n.a.g. 
Die budgetierten Posten konnten eingehalten werden. Die Funktion schliesst mit einem Ertrag 
von CHF 374'473.00 gegenüber Budget von CHF 374'165.00. Die Parzelle der ehemaligen 
Sammelstelle Oberdorf wurde mit CHF 282'505.00 aufgewertet. Die Einnahmen aus dem Bau-
recht Baufeld A beziffern sich auf CHF 91'944.00. CHF 24.00 konnten als Ertrag aus dem 
Verkauf des Baufelds A verbucht werden. 
 
 
Erläuterungen zur Investitionsrechnung 
 
Die Nettoinvestitionen betragen CHF 57'311.77. Budgetiert waren CHF 110'000.00. 
 
0290 Übrige Verwaltungsliegenschaften  
Aufgrund des Kaufs Baufeld A wurde die Parzelle der alten Sammelstelle in das Finanzvermö-
gen übertragen (CHF -1.00). Die Aufwertung dieser Parzelle wurde unter 9690 dokumentiert. 
 
6150 Gemeindestrassen  
Die aufgelaufenen Kosten für den Kostenanteil am Rad- und Gehweg Wil-Dallenwil betragen 
per 31. Dezember 2024 CHF 44'361.80. Der Kanton ist federführend in diesem Projekt. Er 
stellt die Kosten der Gemeinde entsprechend des Baufortschritts in Rechnung.  
 
7300 Abfallwirtschaft  
Bei der Wertstoffsammelstelle Oberdorf fehlte noch der Deckbelag. Dieser konnte 2024 mit 
Kosten von CHF 12'950.97 erstellt werden.  
 
 
Erläuterungen zur Bilanz 
 
Aktiven 
Das Finanzvermögen beträgt am 31. Dezember 2024 CHF 6'710'187.90, was einer Zunahme 
von CHF 2'884'941.18 entspricht. 
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Die aktuelle Jahresrechnung 2024 weist folgende Positionen auf, die als Nachtragskredite 
durch die Versammlung genehmigt werden müssen: 
 

Konto Nr. Budget 2024 Abschluss 2024 Mehraufwand Begründung 
7410.3131.00 
Gewässer 

CHF 20'000.00 CHF 32'502.70 CHF 12'502.70 Planungskosten Verbauung 
Projekt Mülibach/Ros-
sibächli 

7900.3131.00 
Raumordnung 

CHF 26'000.00 CHF 41'261.85 CHF 15'261.85 Mehrkosten Revision der 
Nutzungsplanung 

 
 

Finanzlage 
 
Mit dem Kauf des Baufelds A musste die Gemeinde erstmal seit langer Zeit ein Darlehen auf-
nehmen. Weitere hohe Investitionskosten, wie der Kostenanteil an die Verbauung des 
Buoholzbachs, werden bald zu weiteren, liquiden Engpässen führen.  
 
Geplante Investitionen, Abschreibungen auf Investitionsprojekte sowie erhöhte Kapitalkosten 
werden die Erfolgsrechnung inskünftig erheblich belasten. 
 
Konsolidiert betrachtet mit der Schulgemeinde ergibt sich für 2024 ein Gewinn von 
CHF 934'044.48 (Gewinn PG: CHF 961'362.16, Verlust SG: CHF -27'317.68).  
 
Das Budget 2025 als Einheitsgemeinde sieht einen Verlust von CHF -818'821.00 und Nettoin-
vestitionen von CHF 2'622'500.00 vor. Angesichts dieses angenommenen Verlustes und der 
sehr hohen Investitionen schlägt der Gemeinderat vor, den Mehrertrag 2024 der Politischen 
Gemeinde von CHF 961'362.16 dem kumulierten Eigenkapital gutzuschreiben. 
 
 
Antrag  
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Jahresrechnung 2024 der Politischen 
Gemeinde Oberdorf sowie die Nachtragskredite zu genehmigen und den Ertragsüberschuss 
von CHF 961'362.16 in das kumulierte Eigenkapital zu übertragen.  
 
 
  

Das Darlehen an die Kapellstiftung Maria Rickenbach wird jährlich um CHF 100'000.00 redu-
ziert und beträgt per Ende 2024 noch CHF 350'000.00. Neu im Finanzvermögen gebucht ist 
die Parzelle 877, Baufeld A, mit einem Wert von CHF 2'912'000.00. 
 
Das Verwaltungsvermögen hat sich von CHF 7'317'371.10 per 31. Dezember 2023 auf 
CHF 6'987'186.60 per 31. Dezember 2024 verringert. Darin enthalten sind aktivierte Investiti-
onen der Investitionsrechnung 2024 sowie Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen. 
 
 
Passiven 
Das Fremdkapital beläuft sich per 31. Dezember 2024 auf CHF -3'415'220.11 und hat um 
CHF 1'694'160.57 gegenüber 2023 zugenommen.  
 
Die laufenden Verbindlichkeiten Ende Jahr ergeben sich aus noch nicht bezahlten Rechnun-
gen.  
 
Die übrigen langfristigen Finanzverbindlichkeiten erhöhten sich infolge Aufnahme eines Dar-
lehens für den Kauf des Baufelds A um CHF 2'000'000.00 auf CHF -2'006'522.35.  
 
Die langfristigen, zweckgebunden Rückstellungen werden nach Möglichkeit aufgelöst. Sie be-
ziffern sich auf total CHF -613'369.35. Darin enthalten ist die Rückstellung für die Verbauung 
des Buoholzbachs von CHF 291'000.00. Diese Rückstellung wird mit dem Kostenanteil der 
Gemeinde Oberdorf an diesem Projekt aufgelöst werden. Das Bauprojekt wurde gestartet.  
 
Weitere Rückstellungen bestehen für den Strassenunterhalt (CHF 79‘485.75), die Altersfür-
sorge (CHF 215‘000.00), den Schiessstand Oberdorf (CHF 15'759.20) und Diverse (CHF 
12‘124.40). Es ist das Ziel des Gemeinderates, diese zweckgebundenen Mittel nach Möglich-
keit mittelfristig sinnvoll einzusetzen. 
 
 
Eigenkapital 
Das Eigenkapital per 31. Dezember 2024 beträgt CHF -9'320'792.23, was einer Abnahme von 
CHF 100'766.05 entspricht. 
 
Die Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (Abwasser/Kehricht) haben um CHF 101'231.05 
gegenüber 2023 abgenommen und beziffern sich auf CHF -3'667'030.58. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Eigenkapital haben um CHF 465.00 zugenommen 
und betragen neu CHF -232'901.85. Die Veränderung resultiert aus den Fondsverzinsungen. 
 
Bei den Reserven (Finanzpolitische Reserve) wurden keine Einlagen oder Entnahmen ver-
bucht. Der Stand bleibt unverändert gegenüber 2023 bei CHF -1'223'293.70. 
 
 
Nachtragskredite 
 
Zeigt sich bei der Beanspruchung des Budgetkredites eines einzelnen Kontos, dass der be-
willigte Kredit um mehr als CHF 10‘000.00 überschritten wurde, ist gemäss Finanzhaushal-
tungsgesetz ein Nachtragskredit einzuholen. Handelt es sich bei der Ausgabe um eine gesetz-
lich vorgeschriebene Ausgabe (gebundene Ausgabe), muss kein Nachtragskredit eingeholt 
werden. Gebundene Ausgaben sind z.B. Beiträge an die Spitex, Beiträge an Kinderkrippen, 
wirtschaftliche Hilfe.  
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Die aktuelle Jahresrechnung 2024 weist folgende Positionen auf, die als Nachtragskredite 
durch die Versammlung genehmigt werden müssen: 
 

Konto Nr. Budget 2024 Abschluss 2024 Mehraufwand Begründung 
7410.3131.00 
Gewässer 

CHF 20'000.00 CHF 32'502.70 CHF 12'502.70 Planungskosten Verbauung 
Projekt Mülibach/Ros-
sibächli 

7900.3131.00 
Raumordnung 

CHF 26'000.00 CHF 41'261.85 CHF 15'261.85 Mehrkosten Revision der 
Nutzungsplanung 

 
 

Finanzlage 
 
Mit dem Kauf des Baufelds A musste die Gemeinde erstmal seit langer Zeit ein Darlehen auf-
nehmen. Weitere hohe Investitionskosten, wie der Kostenanteil an die Verbauung des 
Buoholzbachs, werden bald zu weiteren, liquiden Engpässen führen.  
 
Geplante Investitionen, Abschreibungen auf Investitionsprojekte sowie erhöhte Kapitalkosten 
werden die Erfolgsrechnung inskünftig erheblich belasten. 
 
Konsolidiert betrachtet mit der Schulgemeinde ergibt sich für 2024 ein Gewinn von 
CHF 934'044.48 (Gewinn PG: CHF 961'362.16, Verlust SG: CHF -27'317.68).  
 
Das Budget 2025 als Einheitsgemeinde sieht einen Verlust von CHF -818'821.00 und Nettoin-
vestitionen von CHF 2'622'500.00 vor. Angesichts dieses angenommenen Verlustes und der 
sehr hohen Investitionen schlägt der Gemeinderat vor, den Mehrertrag 2024 der Politischen 
Gemeinde von CHF 961'362.16 dem kumulierten Eigenkapital gutzuschreiben. 
 
 
Antrag  
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Jahresrechnung 2024 der Politischen 
Gemeinde Oberdorf sowie die Nachtragskredite zu genehmigen und den Ertragsüberschuss 
von CHF 961'362.16 in das kumulierte Eigenkapital zu übertragen.  
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Konsolidierte Jahresrechnung 2024 
 
Gemäss Art. 57 Abs. 1 Gemeindefinanzhaushaltgesetz (GemFHG; NG 171.2) gehören die 
Politische Gemeinde und die Schulgemeinde zum Konsolidierungskreis. 
 
Wir veröffentlichen die konsolidierte Gesamtübersicht der Jahresrechnung, den konsolidierten 
gestuften Erfolgsausweis, die konsolidierte Erfolgs- und Investitionsrechnung sowie Bilanz, 
Geldflussrechnung und Finanzkennzahlen. 
 
Die konsolidierten Dokumente sind ab Seite 72 abgebildet. 
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Erläuterungen zum Traktandum 7 
 
Vorlage der Jahresrechnung 2024 der Schulgemeinde 
 
Die Jahresrechnung wird in einer zusammengefassten Form vorgelegt. Die detaillierte Jahres-
rechnung 2024 kann bei der Finanzabteilung der Politischen Gemeinde Oberdorf angefordert 
werden: Telefon 041 618 62 62 oder E-Mail oberdorf@nw.ch. 
 
Zudem können Sie auf der Website www.oberdorf-nw.ch unter der Rubrik Politik, Gemeinde-
versammlung / 24. Juni 2025 19:30 Uhr / Dokumente die detaillierte Jahresrechnung 2024 
abrufen oder während des Auflageverfahrens bei der Gemeindeverwaltung einsehen. 
 
 
Genehmigung der Jahresrechnung 2024 der Schulgemeinde Oberdorf 
 
Die Jahresrechnung 2024 wird im Sinne von Art. 22 des Gemeindefinanzhaushaltgesetzes 
(GemFHG; NG 171.2) zur Genehmigung unterbreitet. Die Rechnungslegung erfolgt nach har-
monisiertem Rechnungslegungsmodell HRM2 sowie den Empfehlungen des Schweizerischen 
Rechnungslegungsgremiums für den öffentlichen Sektor (www.srs-cspcp.ch).  
 
Die Grundsätze der Haushaltsführung sind nach Art. 10 GemFHG vorgeschrieben. Es sind 
dies unter anderem die Grundsätze der Gesetzmässigkeit, des Haushaltgleichgewichts und 
der Sparsamkeit.  
 
Nachtragskredite werden gemäss Art. 47 GemFHG und der Vollzugsverordnung zum Gesetz 
über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GemFHV; NG 171.21)  ausgeschieden und der Ver-
sammlung zur Genehmigung vorgelegt. 
 
 
Ergebnis 
 
Die Erfolgsrechnung 2024 schliesst wie folgt ab: 
 
 

Total Aufwand CHF  7'411'723.93 
Total Ertrag CHF 7'384'406.25 
Aufwandüberschuss CHF 27'317.68 

 
Die Investitionsrechnung 2024 schliesst wie folgt ab:  
  

Ausgaben  CHF  186'314.10 
Einnahmen CHF  0.00 
Nettoinvestitionen CHF  186'314.10 

 
 
Im Budget 2024 war ein Aufwandüberschuss von CHF 650'630.00 bei einer Entnahme von 
CHF 382'550.00 aus den Finanzpolitischen Reserven vorgesehen.  
 
Auch 2024 sind die Steuererträge massiv besser ausgefallen als erwartet. Aufgrund der Hoch-
rechnungen wurde mit viel tieferen Steuereinnahmen insbesondere bei den juristischen Per-
sonen gerechnet. 
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Die Aufwandseite hat mit CHF 7'411'723.93 rund CHF 64'000.00 tiefer abgeschlossen als bud-
getiert. In diesem Jahr sind die Sachaufwände in ein paar Bereichen höher ausgefallen als 
budgetiert. 
 
 
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 
 
Die folgenden Zahlen enthalten auch allfällige Erträge. 
 
Um sich ein Bild über Aufwand und Ertrag getrennt zu machen, verweisen wir auf die detail-
lierte Erfolgsrechnung im Anhang. 
 
01 
Legislative und Exekutive 

Rechnung 2023 
98'624.60 

Budget 2024 
137'352.00 

Rechnung 2024 
113'300.30 

 
2024 wurden für die Vorbereitung Einheitsgemeinde einerseits für Sitzungsgelder sowie für 
externe Beratungen mehr budgetiert als effektiv gebraucht. 
 
2110 
Kindergarten 

Rechnung 2023 
534'667.77 

Budget 2024 
564'892.00 

Rechnung 2024 
594'996.85 

 
2120 
Primarstufe 

Rechnung 
2'621'189.72 

Budget 2024 
2'612'480.00 

Rechnung 2024 
2'607'254.39 

 
2130 
Oberstufe 

Rechnung 2023 
1'562'108.78 

Budget 2024 
1'700'540.00 

Rechnung 2024 
1'690'763.14 

 
Im Kindergarten sind aufgrund temporärer Arbeitskräfte und Mindereinnahmen seitens Ent-
schädigungen des Kantons die Aufwände um rund CHF 30'000.00 höher als budgetiert aus-
gefallen. 
 
Hingegen konnten auf der Primarstufe sowie auch auf der Oberstufe die Budgets eingehalten 
werden.  
 
2140 
Musikschule 

Rechnung 2023 
203'075.35 

Budget 2024 
217'380.00 

Rechnung 2024 
195'009.65 

 
Der Beitrag an die Musikschule Stans ist auch 2024 erneut gesunken. Dies ist zurückzuführen 
auf weiterhin sinkende Schülerzahlen im Musikbereich. 
 
2170 
Schulliegenschaften 

Rechnung 2023 
1'114'299.19 

Budget 2024 
1'177'625.00 

Rechnung 2024 
1'199'343.83 

 
Für Reinigungsarbeiten wurden externe Dienstleister hinzugezogen. (CHF 13'514.10). 
 
Bei den Heizkosten entstanden Mehrkosten von CHF 20'608.03. Budgetiert wurde mit weniger 
Kosten. Dies unter anderem wegen des geplanten Heizungsersatzes. Die Einnahmen aus der 
Entschädigung für den Betrieb der Photovoltaik-Anlagen waren zudem tiefer als budgetiert. 
 
Für den geplanten Ersatz der Heizung in Oberdorf wurden auf Entscheid des Schulrats bereits 
erste Planungsarbeiten aufgenommen. Da die Beschaffung jedoch verschoben wurde, sind 
die Planungskosten bereits angefallen (CHF 15'000.00). 
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Beim Spielplatz Büren mussten zwingend nötige Reparaturen aufgrund von BFU-Auflagen 
durchgeführt werden. 
 
2180 
Tagesbetreuung 

Rechnung 2023 
26'504.00 

Budget 2024 
25'034.00 

Rechnung 2024 
24'418.00 

 
Die Aufwände für Transport- und Verpflegungskosten für Schülerinnen und Schüler aus Nie-
derrickenbach bzw. anspruchsberechtigten Gebieten konnten tiefer als budgetiert abschlies-
sen.  
 
2190 
Schulleitung und Verwaltung 

Rechnung 2023 
520'005.26 

Budget 2024 
595'860.00 

Rechnung 2024 
547'410.24 

 
Aufgrund von Personalwechsel haben die Personalkosten insgesamt tiefer abgeschlossen. 
Auch bei den Sachaufwänden wurde im ganzen Bereich das Budget nicht ausgeschöpft. 
 
3 
Kultur, Sport und Freizeit 

Rechnung 2023 
57'041.85 

Budget 2024 
59'460.00 

Rechnung 2024 
52'517.10 

 
Unter Kultur, Sport und Freizeit fallen die Beiträge an die interne Bibliothek aber auch an die 
Schulbibliothek in Stans sowie Beiträge an örtliche Vereine. Die Ausgaben für die Aa-Post 
gehören auch in diesen Bereich. 
 
Der Abschluss unter Budget ist vor allem auf die Position über die Beiträge an private Organi-
sationen ohne Erwerbszweck (Vereine) und Beiträge an andere Institutionen zurückzuführen. 
Diese Position wurde nicht ausgeschöpft.  
 
4330 
Schulgesundheitsdienst 

Rechnung 2023 
14'382.00 

Budget 2024 
13'940.00 

Rechnung 2024 
11'621.00 

 
Die Aufwände für die Schulzahnpflege bewegen sich im Rahmen der Vorjahre. Es wurden 
jedoch weniger freiwillige Arztbesuche genutzt, so dass dieser Budgetposten um fast CHF 
2'000.00 tiefer abschliesst. 
 
9 
Finanzen und Steuern 

Rechnung 2023 
-6'274'457.46 

Budget 2024 
-6'453'933.00 

Rechnung 2024 
-7'011'551.02 

 
Bereits zum zweiten Mal in Folge sind die Steuererträge insbesondere bei den Einkommens-
steuern natürliche Personen (3'652'986.35 anstelle 3'421'000.00) sowie bei den Gewinnsteu-
ern juristische Personen (482’283.40 anstelle 191’000.00) viel höher ausgefallen als erwartet. 
 
Aus den Finanzpolitischen Reserven wurden, wie budgetiert, CHF 382’550.00 entnommen. 
 
 
Erläuterungen zur Investitionsrechnung 
 
Die Sanierung der Turnhalle im Schulhaus Oberdorf konnte erfolgreich abgeschlossen wer-
den. Mit effektiven Kosten von CHF 186'314.10 wurde der budgetierte Betrag von 
CHF 195'000.00 nicht voll ausgeschöpft. 
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Erläuterungen zur Bilanz per 31. Dezember 2024 
 
Aktiven 
Das Finanzvermögen liegt am Stichtag, 31. Dezember 2024, bei CHF 1'640'032.35. Das ist 
eine Abnahme von CHF 24'614.67 gegenüber dem Vorjahr. 
 
Das Verwaltungsvermögen (abzuschreibende Vermögenswerte) nimmt um CHF 416'988.05 
ab und liegt neu bei CHF 6'371'597.80. Die Abnahme entspricht den Abschreibungen zuzüg-
lich der Investition Sanierung Turnhalle Oberdorf.  
 
 
Passiven 
Auf der Passivseite beträgt das Fremdkapital neu CHF -3'322'309.70. Es hat um 
CHF 31’758.59 abgenommen.  
 
Das Eigenkapital beträgt CHF -4'716'638.13. Es wurde gegenüber 2023 um die Entnahme aus 
den Finanzpolitischen Reserven von CHF 382'550.00 reduziert. Die Finanzpolitischen Reser-
ven stehen neu bei CHF -4'051'555.60. 
 
Der Musikfonds wurde gegenüber 2023 um netto CHF 23.55 erhöht. (Fondsverzinsung und 
Fondsentnahme). Dieser steht neu bei CHF -31'493.75.  
 
 
Nachtragskredit 
 
Werden die geplanten Budgetpositionen um mehr als CHF 10'000.00 überschritten, so müs-
sen gemäss Finanzhaushaltsgesetz Nachtragskredite eingeholt werden. 
 
Ausgenommen sind Überschreitungen bei gesetzlich vorgegebenen Ausgaben (sogenannte 
gebundene Ausgaben). So sind z.B. Überschreitungen bei regulären Löhnen (z.B. Einsatz von 
Stellvertretungen) nicht davon betroffen. 
 
Die Jahresrechnung 2024 weist folgende Positionen aus, die als Nachtragskredit durch die 
Versammlung genehmigt werden müssen: 
 

Konto   Budget 2024 
CHF  

Rechnung 2024 
CHF  

Abweichung 
CHF  Begründung  

2170.3120.10  
Strom, Heizmaterial 95'000.00  115'608.03 20'608.03 

Höherer Bezug Heizöl, 
Tiefere Rückvergütung 
Photovoltaik 

2170.3130.00 
Dienstleistung  
Dritter 

0  13'514.10 13'514.10 
Externe Reinigungskraft 
aufgrund Austritt Anstel-
lung  

2170.3131.00 
Planungen und Pro-
jektleitung Dritter 

0 15'000.00 15'000.00 Vorarbeiten Ausschrei-
bung Heizung 

2170.3151.00 
Unterhalt Maschi-
nen, Geräte, Fahr-
zeuge 

20'000.00 34'949.79 14'949.79 
Zwingend notwendige Re-
paraturen Spielplatz Büren 
aufgrund Auflagen BFU 
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Antrag  
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Jahresrechnung 2024 der Schulge-
meinde Oberdorf sowie die Nachtragskredite zu genehmigen und den Aufwandüberschuss 
von CHF 27'317.68 in das kumulierte Eigenkapital zu übertragen. 
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